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Vorlage - 200/021/2023 
 

 

Beratungsfolge Termin 

Verwaltungsausschuss 05.10.2023 

Rat der Gemeinde Geeste 12.10.2023 

 

 

 

 

Neufassung der Hundesteuersatzung der Gemeinde Geeste 

 

 

öffentlicher Tagesordnungspunkt 

 

Darstellung des Sachverhaltes: 

Die Hundesteuersatzung der Gemeinde Geeste soll mit Wirkung vom 01.01.2024 geändert werden. 

Hintergrund der Änderung ist die beabsichtigte Abschaffung der Ausgabe von Hundesteuermarken 

durch die Gemeinde Geeste. Die Höhe der Steuer soll nicht geändert werden. 

 

Die Ausgabe von Hundesteuermarken ist aufgrund der Regelungen der §§ 4 und 6 des Niedersächsi-

schen Hundegesetzes (NHundG) entbehrlich geworden. 

  

Gemäß den Vorschriften des § 4 NHundG sind Hunde durch einen elektronischen Mikrochip (Trans-

ponder) mit einer Kennnummer zu kennzeichnen. Nach § 6 NHundG besteht weiterhin die Pflicht, 

Hunde im Hunderegister Niedersachsen anzumelden. Das zentrale Hunderegister Niedersachsen dient 

der Identifizierung eines Hundes, der Ermittlung der Hundehalterin bzw. des Hundehalters und der 

Gewinnung von Erkenntnissen über Gefährlichkeit von Hunden in Abhängigkeit von Rasse, Ge-

schlecht und Alter. Bei der Anmeldung sind neben persönlichen Angaben zum Hundehalter auch ver-

pflichtende Angaben zum Hund, wie u.a. Geschlecht, Geburtsdatum, Rasse des Hundes sowie die 

Kennnummer des Transponders, mitzuteilen. 

 

Dementsprechend wird der ursprünglich verfolgte Zweck der Ausgabe von Hundesteuermarken (Zu-

ordnung von Hund und Halter) durch die gesetzlichen Regelungen sichergestellt. Auf die Ausgabe von 

Hundesteuermarken kann folglich verzichtet werden. 

 

Die Abschaffung der Hundesteuermarken macht eine Neufassung des § 9 Abs. 4 der Hundesteuersat-

zung der Gemeinde Geeste erforderlich. Darüber hinaus werden einige Regelungen ergänzt und For-

mulierungen zum besseren Verständnis der Vorschriften angepasst, diese Änderungen sind an die ak-

tuelle Mustersatzung des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes (NSGB) angelehnt.  

 

Die detaillierten Änderungen sind der Synopse zu entnehmen. 



 

 

 

Finanzielle Auswirkungen: 

Es ergeben sich keine Änderungen in der Höhe der Hundesteuer, entsprechend sind diesbezüglich 

keine Änderungen in der Steuererhebung zu erwarten. Die Kosten sowie der Verwaltungsaufwand für 

die Ausgabe der Hundesteuermarken entfallen. 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Der Rat der Gemeinde Geeste beschließt die im Entwurf vorgelegte Satzung. Die Satzung tritt zum 

01.01.2024 in Kraft. 

 

 

 

Anlagen: 

- Hundesteuersatzung Synopse 

- Hundesteuersatzung in der Fassung ab 01.01.2024 
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